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Das Bundesministerium der Justiz (BMJ) hat am 18.6.2024 einen Referentenentwurf (RefE) eines Gesetzes zur Änderung des

Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und des Justizkostenrechts veröffentlicht (vgl. BMJ, PM Nr. 53/2024 vom gleichen Tag). Bun-

desjustizminister Dr. Marco Buschmann erklärt: „Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind tragende Säulen unseres Rechts-

staats. Denn sie sind es, die die rechtlichen Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vertreten und ihnen so zu

ihrem Recht verhelfen. Die Rechtsanwaltsgebühren sind seit Anfang 2021 nicht mehr erhöht worden – genauso wenig wie die

der Sachverständigen bei Gericht und der Sprachmittler. Das ist im Hinblick auf die inflationäre Entwicklung in den letzten Jahren

und die gestiegenen Personal- und Sachkosten nicht hinnehmbar. Deshalb werden wir die gesetzlichen Honorarsätze nun an-

passen. Damit wollen wir sicherstellen, dass unsere Anwältinnen und Anwälte gut aufgestellt sind, um auch weiterhin zur hohen

Qualität der Rechtspflege in Deutschland beizutragen.“ Der RefE sehe zum einen eine Anpassung der gesetzlichen Rechtsan-

waltsgebühren an die gestiegenen Kosten für den Kanzleibetrieb vor. Damit den Gerichten und Staatsanwaltschaften auch künf-

tig qualifizierte Sachverständige und Sprachmittler in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, sollen zudem die einschlägigen

Vergütungssätze des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes an die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

angepasst werden. Der RefE sehe insbesondere vor: (1) Im Bereich der gesetzlichen Rechtsanwaltsvergütungwird eine Kombina-

tion aus strukturellen Verbesserungen sowie einer linearen Erhöhung der Gebühren vorgeschlagen. Dabei sollen die Betragsrah-

men- sowie die Festgebühren um 9% und die Wertgebühren um 6% steigen. (2) Die Gerichtsgebühren sollen ebenfalls linear

um 9% bzw. 6% angehoben werden, die Gerichtsvollziehergebühren um 9%. Darüber hinaus sind einzelne weitere strukturelle

Änderungen in den Justizkostengesetzen vorgesehen. (3) Die Honorarsätze der Sachverständigen und der Sprachmittler sollen

um 9% erhöht werden. (4) Die Entschädigungstatbestände für die Telekommunikationsüberwachung sollen an die geänderten

technischen Rahmenbedingungen und die Entschädigungssätze an die veränderten Personal- und Sachkosten angepasst wer-

den. Der RefE wurde am 18.6.2024 an die Länder und Verbände versendet und auf der Internetseite des BMJ veröffentlicht. Die

interessierten Kreise haben nun Gelegenheit, bis zum 8.7.2024 Stellung zu nehmen.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Geltung der Grundsätze der Drittscha-

densliquidation im bargeldlosen Zahlungs-

verkehr

a) Im bargeldlosen Zahlungsverkehr entfalten die

Vertragsverhältnisse zwischen den beteiligten Ban-

ken keine Schutzwirkung zugunsten Dritter, son-

dern es gelten die Grundsätze der Drittschadensli-

quidation (BestätigungvonSenatsurteil vom6. Mai

2008–XI ZR56/07,BGHZ176,281[BB2008,1405]).

b) Immehrgliedrigen Überweisungsverkehr kann

der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers vor Gutschrift eines Überweisungsbetrags

verpflichtet sein, gegenüber seiner Zwischen-

bank einen Hinweis wegen Gefährdung der Inte-

ressen des Zahlers zu erteilen, wenn die Gefähr-

dungobjektiv evident ist.

c) Die „Vermutung aufklärungsrichtigen Verhal-

tens“, die eine echteUmkehrderDarlegungs- und

Beweislast zugunsten des Aufklärungsbedürfti-

genbegründet, gilt nicht nur für alle Aufklärungs-

und Beratungsfehler eines Anlageberaters (Se-

natsurteil vom 8. Mai 2012 – XI ZR 262/10, BGHZ

193, 159 Rn. 28 ff. [BB 2012, 1741, Ls.]), sondern

auch für die Verletzung von Warn- und Hinweis-

pflichten durch eine Bank im Zahlungsverkehr.

d) Im Fall der Abtretung eines Schadensersatzan-

spruchs im Zusammenhang mit einer Drittscha-

densliquidation ist für den Beginn der Verjährung

des Anspruchs bis zu dessen Abtretung an den

wirtschaftlich betroffenen Dritten maßgebend,

dass die subjektiven Voraussetzungen im Sinne

des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB in der Person des Ze-

denten und nicht in der Person des Dritten vorlie-

gen (Bestätigung von BGH, Urteil vom 22. No-

vember 1966 – VI ZR 49/65, WM 1966, 1329 [BB

1967, 11] zu § 852 Abs. 1 BGB in der bis zum

31. Dezember2001geltendenFassung).

BGH, Urteil vom 14.5.2024 – XI ZR 327/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1473-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH:BestellungeinesSondersachverwalters

ZPO § 319 Abs. 1

Zur Berichtigung eines Beschlusses des Insol-

venzgerichts über die Bestellung eines Sonder-

sachwalters.

InsO § 56 Abs. 1 und 2, § 272 Abs. 3, § 274 Abs. 1

Das Amt eines Sondersachwalters endet mit der

Aufhebung der Eigenverwaltung. Eine Bestellung

des bisherigen Sondersachwalters zum Sonder-

insolvenzverwalter erfordert auch dann eine aus-

drückliche Bestellung durch das Insolvenzge-

richt, wenn das Insolvenzgericht den bisherigen

Sachwalter zum Insolvenzverwalter bestellt.

BGH, Beschluss vom 25.4.2024 – IX ZB 23/23
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2024-1473-2

unterwww.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
BR:KeinEinspruchgegenGesetzzurFörderung

des Einsatzes von Videokonferenztechnik

Nachdem der Vermittlungsausschuss am 12.6.

2024 einen Einigungsvorschlag verabschiedet

hatte, billigte dies auch der Bundesrat (BR) in sei-

ner Sitzung am 14.6.2024. Der Einigungs-

vorschlag stellt u. a. klar, dass in allen betroffenen

Gerichtsbarkeiten Videoverhandlungen nurmög-

lich sind, wenn sich die Fälle dafür eignen und

ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Liegen diese Voraussetzungen vor, kann der Vor-

sitzende Richter den Prozessparteien und ihren

Vertretern die Videoverhandlung sowohl gestat-

ten als auch anordnen. Ordnet er die Videover-

handlung an, kann ein Verfahrensbeteiligter hier-

gegen innerhalb von zwei Wochen Einspruch

einlegen. Beantragt eine Prozesspartei eine Vi-

deoverhandlung, soll der Vorsitzende dem statt-

geben. Der Vorsitzende leitet die Videoverhand-

lung von der Gerichtsstelle aus. Er kann auch den

anderen Mitgliedern des Gerichts die Teilnahme

per Bild- und Tonübertragung gestatten, sofern

erheblicheGründe vorliegen. Das Gesetz ermäch-

tigt die Bundesregierung und die Landesregie-

rungen, zum Zwecke der Erprobung vollvirtuelle

Videoverhandlungen zuzulassen. Dies bedeutet,

dass alle Verfahrensbeteiligten und alle Mitglie-

der desGerichts an der Verhandlungper Bild- und

Tonübertragung teilnehmen und der Vorsitzende

die Verhandlung nicht vom Sitzungssaal aus lei-

tet. Dies soll nur möglich sein, wenn alle Mitglie-

der des Gerichts damit einverstanden sind, die Vi-

deoverhandlung angeordnet und dagegen kein

Einsprucheingelegtwurde.
(Bundesrat Kompakt vom 12.6.2024 und vom 14.6.2024)

BT/Ausschuss Recht: Rechtsausschuss

beschließt Justiz-Digitalisierungsgesetz

Der Rechtsausschuss hat am 12.6.2024 den Ge-

setzentwurf der Bundesregierung „zur weiteren

Digitalisierung der Justiz“ (BT-Drs. 20/10943,

BT-Drs. 20/11309) beschlossen.
(hib – heute im bundestag – Nr. 405 vom 12.6.2024)
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